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§ 1

Dem vom 5. bis 18. Dezember 2017 un-
terzeichneten Einundzwanzigsten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachste-
hend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

§ 2

Der Einundzwanzigste Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag tritt nach seinem Art. 5

Abs. 2 Satz 1 am 25. Mai 2018 in Kraft.
Sollte der Staatsvertrag nach seinem 
Art. 5 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos wer-
den, ist dies im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Hessen bekanntzuge-
ben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zu dem Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag*)

Vom 30. April 2018

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. April 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

*) FFN Anhang Staatsverträge

Anlage



Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein
und der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 
31. August 1991, zuletzt geändert durch
den Zwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8. und 16. Dezember
2016, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 9b wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 9c Datenverarbeitung zu
journalistischen 
Zwecken, Medien-
privileg“.

b) Die Angabe zu § 47 wird wie folgt
neu gefasst:

„§ 47 (aufgehoben)“.

c) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt
neu gefasst:

„§ 57 Datenverarbeitung zu
journalistischen 
Zwecken, Medien-
privileg“.

2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 wird das
Wort „UEFA-Cup“ durch die Wörter
„Europa League“ ersetzt.

3. Nach § 9b wird folgender § 9c einge-
fügt:

„§ 9c

Datenverarbeitung zu 
journalistischen Zwecken, 

Medienprivileg

(1) Soweit die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF, das Deutschland-
radio oder private Rundfunkveran-
stalter personenbezogene Daten zu
journalistischen Zwecken verarbei-
ten, ist es den hiermit befassten Per-
sonen untersagt, diese personenbezo-
genen Daten zu anderen Zwecken zu
verarbeiten (Datengeheimnis). Diese

Personen sind bei der Aufnahme ihrer
Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis be-
steht auch nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit fort. Im Übrigen finden für die
Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken von der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. No-
vember 2016, S. 72) außer den Kapi-
teln I, VIII, X und XI nur die Artikel 5
Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit
Abs. 2, Artikel 24 und Artikel 32 An-
wendung. Artikel 82 und 83 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gelten mit der
Maßgabe, dass nur für eine Verlet-
zung des Datengeheimnisses gemäß
den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzurei-
chende Maßnahmen nach Artikel 5
Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und 32 der
Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet
wird. Die Sätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend für die zu den in Satz 1 ge-
nannten Stellen gehörenden Hilfs-
und Beteiligungsunternehmen. Die in
der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten, das ZDF,
das Deutschlandradio und andere
Rundfunkveranstalter sowie ihre Ver-
bände und Vereinigungen können
sich Verhaltenskodizes geben, die in
einem transparenten Verfahren er-
lassen und veröffentlicht werden.
Den betroffenen Personen stehen nur
die in den Absätzen 2 und 3 genann-
ten Rechte zu.

(2) Führt die journalistische Verar-
beitung personenbezogener Daten
zur Verbreitung von Gegendarstel-
lungen der betroffenen Person oder
zu Verpflichtungserklärungen, Be-
schlüssen oder Urteilen über die Un-
terlassung der Verbreitung oder über
den Widerruf des Inhalts der Daten,
so sind diese Gegendarstellungen,
Verpflichtungserklärungen und Wi-
derrufe zu den gespeicherten Daten
zu nehmen und dort für dieselbe Zeit-
dauer aufzubewahren wie die Daten
selbst sowie bei einer Übermittlung
der Daten gemeinsam mit diesen zu
übermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Be-
richterstattung in seinem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt, kann die
betroffene Person Auskunft über die
der Berichterstattung zugrunde lie-
genden, zu ihrer Person gespeicher-
ten Daten verlangen. Die Auskunft
kann nach Abwägung der schutzwür-
digen Interessen der Beteiligten ver-
weigert werden, soweit
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1. aus den Daten auf Personen, die
bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung von Rundfunk-
sendungen mitwirken oder mitge-
wirkt haben, geschlossen werden
kann,

2. aus den Daten auf die Person des
Einsenders oder des Gewährsträ-
gers von Beiträgen, Unterlagen
und Mitteilungen für den redak-
tionellen Teil geschlossen werden
kann oder

3. durch die Mitteilung der recher-
chierten oder sonst erlangten Da-
ten die journalistische Aufgabe
durch Ausforschung des Informati-
onsbestandes beeinträchtigt wür-
de.

Die betroffene Person kann die un-
verzügliche Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten im Daten-
satz oder die Hinzufügung einer eige-
nen Darstellung von angemessenem
Umfang verlangen. Die weitere Spei-
cherung der personenbezogenen Da-
ten ist rechtmäßig, wenn dies für die
Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Information oder
zur Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen erforderlich ist.

(4) Für die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF, das Deutschlandra-
dio und private Rundfunkveranstalter
sowie zu diesen gehörende Beteili-
gungs- und Hilfsunternehmen wird
die Aufsicht über die Einhaltung der
geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen durch Landesrecht be-
stimmt. Regelungen des Rundfunk-
staatsvertrags bleiben unberührt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch
für Teleshoppingkanäle.“

4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden das Wort
„können“ durch das Wort „arbei-
ten“ und das Wort „zusammenar-
beiten“ durch das Wort „zusam-
men“ ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 4
angefügt:

„(4) Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten sind mit der
Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse im Sinne des Arti-
kels 106 Abs. 2 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union (ABl. C 202 vom 7. Juni
2016, S. 47) auch betraut, soweit
sie zur Erfüllung ihres Auftrags
gemäß Absatz 1 bei der Herstel-
lung und Verbreitung von Ange-
boten im Sinne des § 11a zusam-
menarbeiten. Die Betrauung gilt
insbesondere für die Bereiche Pro-
duktion, Produktionsstandards, Pro-
grammrechteerwerb, Programm-
austausch, Verbreitung und Wei-
terverbreitung von Angeboten,
Beschaffungswesen, Sendernetz-

betrieb, informationstechnische
und sonstige Infrastrukturen, Ver-
einheitlichung von Geschäftspro-
zessen, Beitragsservice und allge-
meine Verwaltung. Von der Be-
trauung nicht umfasst sind kom-
merzielle Tätigkeiten nach § 16a
Abs. 1 Satz 2.“

5. § 24 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 24

Vertraulichkeit

Jenseits des Anwendungsbereichs
der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen
Angaben über persönliche und sach-
liche Verhältnisse einer natürlichen
oder juristischen Person oder einer
Personengesellschaft sowie Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse, die den
Landesmedienanstalten, ihren Orga-
nen, ihren Bediensteten oder von ih-
nen beauftragten Dritten im Rahmen
der Durchführung ihrer Aufgaben an-
vertraut oder sonst bekannt gewor-
den sind, nicht unbefugt offenbart
werden.“

6. § 47 wird aufgehoben.

7. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert:

aa) In Nummer 22 wird das Kom-
ma am Ende durch einen
Punkt ersetzt.

bb) Die Nummern 23 bis 28 wer-
den aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die
Wörter „Satz 1 Nr. 23 bis 28 und“
gestrichen.

8. § 57 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 57

Datenverarbeitung zu 
journalistischen Zwecken,

Medienprivileg

(1) Soweit die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF, das Deutschland-
radio, private Rundfunkveranstalter
oder Unternehmen und Hilfsunter-
nehmen der Presse als Anbieter von
Telemedien personenbezogene Daten
zu journalistischen Zwecken verar-
beiten, ist es den hiermit befassten
Personen untersagt, diese personen-
bezogenen Daten zu anderen Zwe-
cken zu verarbeiten (Datengeheim-
nis). Diese Personen sind bei der Auf-
nahme ihrer Tätigkeit auf das Daten-
geheimnis zu verpflichten. Das Da-
tengeheimnis besteht auch nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit fort. Im Üb-
rigen finden für die Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken au-
ßer den Kapiteln I, VIII, X und XI der
Verordnung (EU) 2016/679 nur die
Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbin-
dung mit Abs. 2, Artikel 24 und Arti-
kel 32 der Verordnung (EU) 2016/679
Anwendung. Artikel 82 und 83 der
Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit
der Maßgabe, dass nur für eine Ver-
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letzung des Datengeheimnisses ge-
mäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für un-
zureichende Maßnahmen nach Arti-
kel 5 Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und
32 der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
haftet wird. Kapitel VIII der Verord-
nung (EU) 2016/679 findet keine An-
wendung, soweit Unternehmen,
Hilfs- und Beteiligungsunternehmen
der Presse der Selbstregulierung
durch den Pressekodex und der Be-
schwerdeordnung des Deutschen
Presserates unterliegen. Die Sätze 1
bis 6 gelten entsprechend für die zu
den in Satz 1 genannten Stellen ge-
hörenden Hilfs- und Beteiligungsun-
ternehmen. Den betroffenen Perso-
nen stehen nur die in den Absätzen 2
und 3 genannten Rechte zu.

(2) Werden personenbezogene Da-
ten von einem Anbieter von Teleme-
dien zu journalistischen Zwecken ge-
speichert, verändert, übermittelt, ge-
sperrt oder gelöscht und wird die be-
troffene Person dadurch in ihrem Per-
sönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann
sie Auskunft über die zugrunde lie-
genden, zu ihrer Person gespeicher-
ten Daten verlangen. Die Auskunft
kann nach Abwägung der schutzwür-
digen Interessen der Beteiligten ver-
weigert werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die
bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung mitgewirkt ha-
ben, geschlossen werden kann,

2. aus den Daten auf die Person des
Einsenders oder des Gewährsträ-
gers von Beiträgen, Unterlagen
und Mitteilungen für den redak-
tionellen Teil geschlossen werden
kann oder

3. durch die Mitteilung der recher-
chierten oder sonst erlangten Da-
ten die journalistische Aufgabe
des Anbieters durch Ausforschung
des Informationsbestandes beein-
trächtigt würde.

Die betroffene Person kann die un-
verzügliche Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten im Daten-
satz oder die Hinzufügung einer eige-
nen Darstellung von angemessenem
Umfang verlangen. Die weitere Spei-
cherung der personenbezogenen Da-
ten ist rechtmäßig, wenn dies für die
Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Information oder
zur Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis
3 gelten nicht für Angebote von Un-
ternehmen, Hilfs- und Beteiligungs-
unternehmen der Presse, soweit diese
der Selbstregulierung durch den
Pressekodex und der Beschwerdeord-
nung des Deutschen Presserates un-
terliegen.

(3) Führt die journalistische Verar-
beitung personenbezogener Daten
zur Verbreitung von Gegendarstel-
lungen der betroffenen Person oder
zu Verpflichtungserklärungen, Be-

schlüssen oder Urteilen über die Un-
terlassung der Verbreitung oder über
den Widerruf des Inhalts der Daten,
sind diese Gegendarstellungen, Ver-
pflichtungserklärungen und Widerru-
fe zu den gespeicherten Daten zu
nehmen und dort für dieselbe Zeit-
dauer aufzubewahren wie die Daten
selbst sowie bei einer Übermittlung
der Daten gemeinsam mit diesen zu
übermitteln.“

9. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu ge-
fasst:

„(1) Die nach den allgemeinen
Datenschutzgesetzen des Bundes
und der Länder zuständigen Auf-
sichtsbehörden überwachen für
ihren Bereich die Einhaltung der
allgemeinen Datenschutzbestim-
mungen und des § 57. Die für den
Datenschutz im journalistischen
Bereich beim öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk und bei den priva-
ten Rundfunkveranstaltern zustän-
digen Stellen überwachen für ih-
ren Bereich auch die Einhaltung
der Datenschutzbestimmungen für
journalistisch-redaktionell gestal-
tete Angebote bei Telemedien. Ei-
ne Aufsicht erfolgt, soweit Unter-
nehmen, Hilfs- und Beteiligungs-
unternehmen der Presse nicht der
Selbstregulierung durch den Pres-
sekodex und der Beschwerdeord-
nung des Deutschen Presserates
unterliegen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach
dem Wort „Bestimmungen“ die
Wörter „im Sinne des Absatzes 2“
eingefügt und die Wörter „oder
der Datenschutzbestimmungen
des Telemediengesetzes“ gestri-
chen.

Artikel 2

Änderung des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
vom 15. bis 21. Dezember 2010, geändert
durch den Neunzehnten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 3. und 7. Dezem-
ber 2015, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird in der An-
gabe zu § 11 das Wort „Verwendung“
durch das Wort „Verarbeitung“ er-
setzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort
„Verwendung“ durch das Wort
„Verarbeitung“ ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Wörter
„Erhebung,“ und „und Nutzung“
gestrichen und die Wörter „für die
Datenverarbeitung im Auftrag an-
wendbaren Bestimmungen“ durch
die Wörter „zur Auftragsverarbei-
tung geltenden Vorschriften der
Verordnung (EU) 2016/679 des
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Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119
vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom
22. November 2016, S. 72)“ er-
setzt.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden die
Wörter „des Bundesdatenschutz-
gesetzes“ durch die Wörter „der
Verordnung (EU) 2016/679“ er-
setzt.

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort
„darf“ durch das Wort „übermit-
telt“ ersetzt und das Wort „über-
mitteln“ gestrichen.

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort
„kann“ durch das Wort „verar-
beitet“ und die Wörter „des
Betroffenen erheben, verarbei-
ten oder nutzen“ durch die
Wörter „der betroffenen Per-
son“ ersetzt.

bb) Satz 5 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 werden die
Wörter „beim Betroffe-
nen“ durch die Wörter
„bei der betroffenen Per-
son“ ersetzt.

bbb) In Nummer 3 werden die
Wörter „der Betroffene“
durch die Wörter „die
betroffene Person“ er-
setzt und die Wörter „Er-
hebung,“ und „oder
Nutzung“ gestrichen.

cc) In Satz 6 werden die Wörter
„Erhebung,“ und „oder Nut-
zung“ gestrichen.

dd) In Satz 9 wird das Wort „Be-
troffener“ durch die Wörter
„betroffener Personen“ er-
setzt.

f) In Absatz 5 werden das Wort
„darf“ durch das Wort „verarbei-
tet“ und die Wörter „des Betroffe-
nen erheben, verarbeiten oder
nutzen“ durch die Wörter „der be-
troffenen Person“ ersetzt.

g) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„erheben,“ und „oder nutzen“
gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„benötigt werden“ durch die
Wörter „zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung er-
forderlich sind“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August
1991, zuletzt geändert durch den Neun-

zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag
vom 3. und 7. Dezember 2015, wird wie
folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die An-
gaben zu den §§ 16 bis 18 wie folgt
neu gefasst:

„§ 16 Ernennung des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten und
des Datenschutzbeauftragten

§ 17 Unabhängigkeit des 
Rundfunkdatenschutz-
beauftragten

§ 18 Aufgaben und Befugnisse 
des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten“.

2. Die §§ 16 bis 18 werden wie folgt neu
gefasst:

„§ 16

Ernennung des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten und des Daten-

schutzbeauftragten

(1) Das ZDF ernennt einen Rund-
funkdatenschutzbeauftragten, der zu-
ständige Aufsichtsbehörde im Sinne
des Artikels 51 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. No-
vember 2016, S. 72) ist. Die Ernen-
nung erfolgt durch den Fernsehrat
mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes für die Dauer von vier Jahren. Ei-
ne dreimalige Wiederernennung ist
zulässig. Der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte muss über die für die Er-
füllung seiner Aufgaben und Aus-
übung seiner Befugnisse erforderli-
che Qualifikation, nachgewiesen
durch ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, sowie über Erfahrung
und Sachkunde insbesondere im Be-
reich des Schutzes personenbezoge-
ner Daten verfügen. Das Amt des
Rundfunkdatenschutzbeauftragten
kann nicht neben anderen Aufgaben
innerhalb des ZDF und seiner Beteili-
gungs- und Hilfsunternehmen wahr-
genommen werden. Sonstige Aufga-
ben müssen mit dem Amt des Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu ver-
einbaren sein und dürfen seine Unab-
hängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der
Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder
mit Erreichen des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters. Tarifvertragliche Rege-
lungen bleiben unberührt. Der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte kann sei-
nes Amtes nur enthoben werden,
wenn er eine schwere Verfehlung be-
gangen hat oder die Voraussetzungen
für die Wahrnehmung seiner Aufga-
ben nicht mehr erfüllt. Dies geschieht
durch Beschluss des Fernsehrates auf
Vorschlag des Verwaltungsrates. Der
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Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist
vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die
Grundsätze der Vergütung, be-
schließt der Fernsehrat mit Zustim-
mung des Verwaltungsrates in einer
Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte
gemäß Artikel 37 der Verordnung
(EU) 2016/679 wird vom Intendanten
mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes benannt.

§ 17

Unabhängigkeit des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist in Ausübung seines Am-
tes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. Er unterliegt keiner
Rechts- oder Fachaufsicht. Der
Dienstaufsicht des Verwaltungsrates
untersteht er nur insoweit, als seine
Unabhängigkeit bei der Ausübung
seines Amtes dadurch nicht beein-
trächtigt wird.

(2) Die Dienststelle des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten wird bei der
Geschäftsstelle von Fernsehrat und
Verwaltungsrat eingerichtet. Dem
Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist
die für die Erfüllung seiner Aufgaben
und Befugnisse notwendige Personal-,
Finanz- und Sachausstattung zur Ver-
fügung zu stellen. Die erforderlichen
Mittel sind jährlich, öffentlich und ge-
sondert im Haushaltsplan des ZDF
auszuweisen und dem Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten im Haushalts-
vollzug zuzuweisen. Einer Finanz-
kontrolle durch den Verwaltungsrat
unterliegt der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte nur insoweit, als seine
Unabhängigkeit bei der Ausübung
seines Amtes dadurch nicht beein-
trächtigt wird.

(3) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist in der Wahl seiner Mitar-
beiter frei. Sie unterstehen allein sei-
ner Leitung.

§ 18

Aufgaben und Befugnisse des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte überwacht die Einhaltung
der Datenschutzvorschriften dieses
Staatsvertrages, des Rundfunkstaats-
vertrages, der Verordnung (EU)
2016/679 und anderer Vorschriften
über den Datenschutz bei der gesam-
ten Tätigkeit des ZDF und seiner Be-
teiligungsunternehmen im Sinne des
§ 16c Abs. 3 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages. Er hat die Aufgaben
und Befugnisse entsprechend den Ar-
tikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. Bei der Zu-
sammenarbeit mit anderen Aufsichts-
behörden hat er, soweit die Datenver-

arbeitung zu journalistischen Zwe-
cken betroffen ist, den Informanten-
schutz zu wahren. Er kann gegenüber
dem ZDF keine Geldbußen verhän-
gen.

(2) Stellt der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte Verstöße gegen
Vorschriften über den Datenschutz
oder sonstige Mängel bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten
fest, so beanstandet er dies gegen-
über dem Intendanten und fordert ihn
zur Stellungnahme innerhalb einer
angemessenen Frist auf. Gleichzeitig
unterrichtet er den Verwaltungsrat.
Von einer Beanstandung und Unter-
richtung kann abgesehen werden,
wenn es sich um unerhebliche Män-
gel handelt oder wenn ihre unverzüg-
liche Behebung sichergestellt ist.

(3) Die vom Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund
der Beanstandung des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten getroffen wor-
den sind. Der Intendant leitet dem
Verwaltungsrat gleichzeitig eine Ab-
schrift der Stellungnahme gegenüber
dem Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte erstattet jährlich auch den
Organen des ZDF den schriftlichen
Bericht im Sinne des Artikels 59 der
Verordnung (EU) 2016/679 über seine
Tätigkeit. Der Bericht wird veröffent-
licht, wobei eine Veröffentlichung im
Online-Angebot des ZDF ausreichend
ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich
unmittelbar an den Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten zu wenden, wenn
er der Ansicht ist, bei der Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Da-
ten durch das ZDF oder seiner Betei-
ligungsunternehmen im Sinne des 
§ 16c Abs. 3 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages in seinen schutzwür-
digen Belangen verletzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist sowohl während als auch
nach Beendigung seiner Tätigkeit
verpflichtet, über die ihm während
seiner Dienstzeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten und vertrauli-
chen Informationen Verschwiegen-
heit zu bewahren.“

Artikel 4

Änderung des Deutschlandradio-
Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag
vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch
den Zwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8. und 16. Dezember
2016, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die An-
gaben zu den §§ 16 bis 18 wie folgt
neu gefasst:
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„§ 16 Ernennung des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten und
des Datenschutzbeauftragten

§ 17 Unabhängigkeit des Rund-
funkdatenschutzbeauftragten

§ 18 Aufgaben und Befugnisse 
des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten“.

2. § 9 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Gegendarstellung muss
unverzüglich innerhalb des gleichen
Angebots verbreitet werden, in wel-
chem die beanstandete Tatsachenbe-
hauptung erfolgt ist. Die Verbreitung
erfolgt ohne Einschaltungen und
Weglassungen. Eine Erwiderung auf
die verbreitete Gegendarstellung
muss sich auf tatsächliche Angaben
beschränken. Im Hörfunk muss die
Gegendarstellung innerhalb des glei-
chen Programms und der gleichen
Programmsparte wie die beanstande-
te Tatsachenbehauptung sowie zur
gleichen Tageszeit oder, wenn dies
nicht möglich ist, zu einer Sendezeit
verbreitet werden, die der Zeit der
beanstandeten Sendung gleichwertig
ist.“

3. Die §§ 16 bis 18 werden wie folgt neu
gefasst:

„§ 16

Ernennung des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten
und des Datenschutzbeauftragten

(1) Die Körperschaft ernennt einen
Rundfunkdatenschutzbeauftragten,
der zuständige Aufsichtsbehörde im
Sinne des Artikels 51 der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. No-
vember 2016, S. 72) ist. Die Ernen-
nung erfolgt durch den Hörfunkrat
mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes für die Dauer von vier Jahren. Ei-
ne dreimalige Wiederernennung ist
zulässig. Der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte muss über die für die Er-
füllung seiner Aufgaben und Aus-
übung seiner Befugnisse erforderli-
che Qualifikation, nachgewiesen
durch ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, sowie über Erfahrung
und Sachkunde insbesondere im Be-
reich des Schutzes personenbezoge-
ner Daten verfügen. Das Amt des
Rundfunkdatenschutzbeauftragten
kann nicht neben anderen Aufgaben
innerhalb der Körperschaft und ihrer
Beteiligungs- und Hilfsunternehmen
wahrgenommen werden. Sonstige
Aufgaben müssen mit dem Amt des
Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu
vereinbaren sein und dürfen seine
Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der
Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder
mit Erreichen des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters. Tarifvertragliche Rege-
lungen bleiben unberührt. Der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte kann sei-
nes Amtes nur enthoben werden,
wenn er eine schwere Verfehlung be-
gangen hat oder die Voraussetzungen
für die Wahrnehmung seiner Aufga-
ben nicht mehr erfüllt. Dies geschieht
durch Beschluss des Hörfunkrates auf
Vorschlag des Verwaltungsrates. Der
Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist
vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die
Grundsätze der Vergütung, be-
schließt der Hörfunkrat mit Zustim-
mung des Verwaltungsrates in einer
Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte
gemäß Artikel 37 der Verordnung
(EU) 2016/679 wird vom Intendanten
mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes benannt.

§ 17

Unabhängigkeit des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist in Ausübung seines Am-
tes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. Er unterliegt keiner
Rechts- oder Fachaufsicht. Der
Dienstaufsicht des Verwaltungsrates
untersteht er nur insoweit, als seine
Unabhängigkeit bei der Ausübung
seines Amtes dadurch nicht beein-
trächtigt wird.

(2) Die Dienststelle des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten wird bei der
Geschäftsstelle von Hörfunkrat und
Verwaltungsrat eingerichtet. Dem
Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist
die für die Erfüllung seiner Aufgaben
und Befugnisse notwendige Personal-,
Finanz- und Sachausstattung zur Ver-
fügung zu stellen. Die erforderlichen
Mittel sind jährlich, öffentlich und ge-
sondert im Haushaltsplan der Kör-
perschaft auszuweisen und dem
Rundfunkdatenschutzbeauftragten im
Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer
Finanzkontrolle durch den Verwal-
tungsrat unterliegt der Rundfunkda-
tenschutzbeauftragte nur insoweit,
als seine Unabhängigkeit bei der
Ausübung seines Amtes dadurch
nicht beeinträchtigt wird.

(3) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist in der Wahl seiner Mitar-
beiter frei. Sie unterstehen allein sei-
ner Leitung.

§ 18

Aufgaben und Befugnisse des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte überwacht die Einhaltung
der Datenschutzvorschriften dieses
Staatsvertrages, des Rundfunkstaats-
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vertrages, der Verordnung (EU)
2016/679 und anderer Vorschriften
über den Datenschutz bei der gesam-
ten Tätigkeit der Körperschaft und ih-
rer Beteiligungsunternehmen im Sin-
ne des § 16c Abs. 3 Satz 1 des Rund-
funkstaatsvertrages. Er hat die Auf-
gaben und Befugnisse entsprechend
den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5
der Verordnung (EU) 2016/679. Bei
der Zusammenarbeit mit anderen
Aufsichtsbehörden hat er, soweit die
Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken betroffen ist, den In-
formantenschutz zu wahren. Er kann
gegenüber der Körperschaft keine
Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte Verstöße gegen
Vorschriften über den Datenschutz
oder sonstige Mängel bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten
fest, so beanstandet er dies gegen-
über dem Intendanten und fordert ihn
zur Stellungnahme innerhalb einer
angemessenen Frist auf. Gleichzeitig
unterrichtet er den Verwaltungsrat.
Von einer Beanstandung und Unter-
richtung kann abgesehen werden,
wenn es sich um unerhebliche Män-
gel handelt oder wenn ihre unverzüg-
liche Behebung sichergestellt ist.

(3) Die vom Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund
der Beanstandung des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten getroffen wor-
den sind. Der Intendant leitet dem
Verwaltungsrat gleichzeitig eine Ab-
schrift der Stellungnahme gegenüber
dem Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte erstattet jährlich auch den
Organen der Körperschaft den
schriftlichen Bericht im Sinne des Ar-
tikels 59 der Verordnung (EU)
2016/679 über seine Tätigkeit. Der
Bericht wird veröffentlicht, wobei ei-

ne Veröffentlichung im Online-Ange-
bot der Körperschaft ausreichend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich
unmittelbar an den Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten zu wenden, wenn
er der Ansicht ist, bei der Verarbei-
tung seiner personenbezogenen Da-
ten durch die Körperschaft oder ihrer
Beteiligungsunternehmen im Sinne
des § 16c Abs. 3 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages in seinen schutzwür-
digen Belangen verletzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist sowohl während als auch
nach Beendigung seiner Tätigkeit
verpflichtet, über die ihm während
seiner Dienstzeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten und vertrauli-
chen Informationen Verschwiegen-
heit zu bewahren.“

Artikel 5

Kündigung, Inkrafttreten, 
Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Arti-
keln 1 bis 4 geänderten Staatsverträge
sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 
25. Mai 2018 in Kraft. Sind bis zum 
24. Mai 2018 nicht alle Ratifikationsur-
kunden bei der Staatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegen-
standslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden
der Ministerpräsidentenkonferenz teilt
den Ländern die Hinterlegung der Ratifi-
kationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den
Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages,
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, des
ZDF-Staatsvertrages und des Deutsch-
landradio-Staatsvertrages in der Fassung,
die sich aus den Artikeln 1 bis 4 ergibt,
mit neuem Datum bekannt zu machen.
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Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 14.12.2017 Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 13.12.2017 Horst Seehofer

Für das Land Berlin:

Berlin, den 15.12.17 Michael Müller

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 14.12.2017 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 14.12.17 C. Sieling
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Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 14.12.2017 Olaf Scholz

Für das Land Hessen:

Berlin, den 15.12.2017 V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 14.12.17 Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 15.12.2017 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 15.12.2017 Armin Laschet

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 14.12.2017 Malu Dreyer

Für das Saarland:

Saarbrücken, den 18.12.17 Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 5.12.17 St. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 15.12.17 Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:

Kiel, den 11.12.17 Günther

Für den Freistaat Thüringen:

Erfurt, den 12.12.2017 Bodo Ramelow
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Artikel 11)

Gesetz zur Errichtung des 
Sondervermögens „Hessenkasse“

§ 1

Errichtung des Sondervermögens
„Hessenkasse“

Das Land errichtet ein Sondervermö-
gen mit der Bezeichnung „Hessenkasse“.

§ 2

Zweck und Finanzierung des Sonderver-
mögens „Hessenkasse“

(1) Das Sondervermögen „Hessenkas-
se“ wird zur Finanzierung der Kassenkre-
ditentschuldung der Gemeinden und
Landkreise (Kommunen) und zur Förde-
rung kommunaler und kommunalerset-
zender Investitionen nach dem Hessen-
kassegesetz vom 25. April 2018 (GVBl. 
S. 59) verwendet.

(2) Das Sondervermögen finanziert
sich aus Mitteln des Landeshaushalts und
aus Beiträgen der Kommunen.

§ 3

Stellung im Rechtsverkehr

(1) Das Sondervermögen „Hessenkas-
se“ ist nicht rechtsfähig. Es kann unter

seinem Namen im Rechtsverkehr han-
deln, klagen und verklagt werden.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand für
das Sondervermögen „Hessenkasse“ ist
Wiesbaden.

(3) Das Sondervermögen „Hessenkas-
se“ ist von dem übrigen Vermögen sowie
von den Rechten und Verbindlichkeiten
des Landes getrennt zu halten. Das Land
haftet unmittelbar für die Verbindlichkei-
ten des Sondervermögens „Hessenkas-
se“; dieses haftet nicht für die sonstigen
Verbindlichkeiten des Landes.

§ 4

Verwaltung und Anlage der Mittel

(1) Das für Finanzen zuständige Minis-
terium verwaltet das Sondervermögen
„Hessenkasse“ und dessen Mittel. Es be-
dient sich dabei der Wirtschafts- und In-
frastrukturbank Hessen (WIBank). Die für
die Finanzen zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt, mit der WIBank die hierfür er-
forderlichen Verträge abzuschließen.

(2) Das Sondervermögen „Hessenkas-
se“ ist nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwal-
ten. Die Kosten für seine Verwaltung trägt
das Sondervermögen „Hessenkasse“.

(3) Soweit Mittel nicht für Auszahlun-
gen benötigt werden, sind sie so anzule-
gen, dass möglichst große Sicherheit und
Rentabilität bei ausreichender Liquidität
des Sondervermögens „Hessenkasse“ un-
ter Wahrung angemessener Mischung
und Streuung erreicht wird. Das Nähere
regelt eine Anlagerichtlinie, die das für
Finanzen zuständige Ministerium erstellt.
Die Anlagerichtlinie bedarf der Zustim-
mung des Haushaltsausschusses des Hes-
sischen Landtags.

§ 5

Wirtschaftsplan

(1) Das für Finanzen zuständige Minis-
terium stellt für das Sondervermögen
„Hessenkasse“ für jedes Kalenderjahr ei-
nen Wirtschaftsplan auf, der nachrichtlich
dem Haushaltsplan des Landes beizufü-
gen ist.

(2) Der Wirtschaftsplan ist in Einnah-
men und Ausgaben auszugleichen.

(3) Das Sondervermögen „Hessenkas-
se“ wird nach dem Verwendungszweck
der Mittel in Abteilungen gegliedert. Die
Abteilungen sind in Einnahmen und Aus-
gaben untereinander deckungsfähig.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und 
zur Förderung von Investitionen 

(HessenkasseG)

Vom 25. April 2018

1) FFN 44-5
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§ 6

Jahresrechnung

(1) Das für Finanzen zuständige Minis-
terium stellt zum Schluss eines jeden
Rechnungsjahres die Jahresrechnung des
Sondervermögens „Hessenkasse“ auf.

(2) In der Jahresrechnung sind der Be-
stand des Sondervermögens „Hessenkas-
se“ einschließlich der Forderungen und
Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen
und Ausgaben nachzuweisen.

§ 7

Auflösung

Das Sondervermögen „Hessenkasse“
wird nach Erfüllung der in § 2 genannten
Zwecke aufgelöst. Über die Verwendung
eines verbleibenden Vermögens für kom-
munale Zwecke ist nach Anhörung der
Kommunalen Spitzenverbände durch das
für Finanzen zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für kommunale
Angelegenheiten zuständigen Ministeri-
um zu entscheiden.

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Artikel 22)

Gesetz zur Ablösung von 
kommunalen Kassenkrediten und 
zur Förderung kommunaler und 

kommunalersetzender Investitionen 
mittels des Sondervermögens 

„Hessenkasse“ (Hessenkassegesetz)

ERSTER TEIL

Kassenkreditentschuldung

§ 1

Umfang und Finanzierung
der Kassenkreditentschuldung

(1) Das Land organisiert für Gemein-
den und Landkreise (Kommunen), die zur
rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlun-
gen Kassenkredite aufgenommen haben,
soweit zu deren Begleichung keine ande-
ren Mittel zur Verfügung stehen, auf An-
trag eine Ablösung der Kassenkredite des
Kernhaushalts bei deren Gläubigerkredit-
instituten. Nicht abgelöst werden Kassen-
kredite, die zur Vorfinanzierung von In-
vestitionen oder öffentlich-rechtlichen
Forderungen dienen, die zur Sicherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
nicht erforderlich sind oder die von der
Kommune aufgrund ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit selbst zurückgeführt
werden können.

(2) Zur Kassenkreditentschuldung be-
dient sich das Land der Wirtschafts- und
Infrastrukturbank Hessen (WIBank). So-
weit es erforderlich ist, refinanziert sie
sich dafür auf dem Finanzmarkt. Der Zeit-
raum der Refinanzierung beträgt bis zu 

30 Jahre. Die WIBank kann eine Ablö-
sung eines Kassenkredits auch dadurch
bewirken, dass sie in den bestehenden
Vertrag mit dem Gläubigerkreditinstitut
im Wege des Schuldnerwechsels eintritt
und die Kommune aus den vertraglichen
Verpflichtungen entlassen wird. Das Son-
dervermögen „Hessenkasse“ zahlt der
WIBank die für die Ablösung und deren
Refinanzierung erforderlichen Beträge
einschließlich der Kosten für die Steue-
rung von Zinsänderungsrisiken sowie zur
Optimierung der Kreditkonditionen.

(3) Ist die Ablösung eines Kassenkre-
dits nicht möglich oder nicht wirtschaft-
lich, können auf Antrag der Kommune
Zinsdienst- und Entschuldungshilfen ge-
währt werden, bis der Kassenkredit voll-
ständig getilgt ist. Auf Antrag können
Zinsdiensthilfen für derivative Finanzin-
strumente, welche die Kommunen zur
Zinssicherung bei Kassenkrediten einset-
zen, gewährt werden. Das Sondervermö-
gen „Hessenkasse“ zahlt der WIBank die
für den Zinsdienst und die Tilgung des
Kassenkredits sowie für deren Refinanzie-
rung erforderlichen Beträge.

§ 2

Antrags- und Entscheidungsverfahren

(1) Der Antrag ist bis zum 31. Mai 2018
(Ausschlussfrist) schriftlich bei der Bewil-
ligungsstelle zu stellen. Bewilligungsstel-
le ist das für Finanzen zuständige Minis-
terium. Der Antrag ist nach einem von der
Bewilligungsstelle vorgegebenen Muster
zu erstellen und auch in elektronischer
Form an sie zu übermitteln. Für die Ein-
haltung der Frist ist der Eingang des
schriftlichen Antrags maßgeblich. Der
schriftliche Antrag ist nur wirksam, wenn
er im Fall einer Gemeinde den Anforde-
rungen des § 71 Abs. 2 Satz 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. März 2005
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59),
und im Fall eines Landkreises den Anfor-
derungen des § 45 Abs. 2 Satz 2 der Hes-
sischen Landkreisordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. März 2005
(GVBl. S. 183), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S.
618), genügt. Dem Antrag sind die Liqui-
ditätsplanung für das Haushaltsjahr 2018
und geeignete Unterlagen zum Nachweis
der tatsächlichen Höhe und Verwendung
von Kassenkrediten im Haushaltsvollzug
2018 beizufügen. Die Bewilligungsstelle
kann die Mitteilung darüber hinausge-
hender Informationen und die Vorlage
weiterer Unterlagen verlangen.

(2) Die Kassenkreditentschuldung
kann gewährt werden, wenn sich die
Kommune verpflichtet, den Ergebnis- und
Finanzhaushalt in Planung und Rechnung
ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6
der Hessischen Gemeindeordnung auszu-
gleichen sowie die Vorgaben zu den Li-

2) FFN 44-6
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quiditätskrediten nach § 105 der Hessi-
schen Gemeindeordnung zu beachten.
Die Bewilligungsstelle kann in besonde-
ren Ausnahmefällen einen abweichenden
Zeitpunkt zulassen.

(3) Die Kommune verpflichtet sich des
Weiteren, einen jährlichen Beitrag von 
25 Euro je Einwohner an das Sonderver-
mögen „Hessenkasse“ zu leisten. Die Hö-
he des Jahresbeitrags und die Dauer der
Beitragszahlung werden von der Bewilli-
gungsstelle unter Berücksichtigung des
Entschuldungshöchstbetrags und der Hö-
he der Entschuldungshilfen anhand der
Bevölkerungsstatistik des Hessischen Sta-
tistischen Landesamtes zum 31. Dezem-
ber 2015 ermittelt und der Kommune mit-
geteilt.

(4) Die Verpflichtungserklärungen der
Kommune nach Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3
Satz 1 sind von der Gemeindevertretung
oder dem Kreistag mit der Mehrheit der
gesetzlichen Zahl der Mitglieder zu be-
schließen. Eine beglaubigte Abschrift des
Beschlusses ist der Bewilligungsstelle bis
zum 30. Juni 2018 vorzulegen.

(5) Wenn die Kommune die Verpflich-
tungserklärungen abgegeben hat, setzt
die Bewilligungsstelle den Höchstbetrag
der Kassenkreditentschuldung, die Höhe
der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen
sowie die Höhe des Jahresbeitrags, des
Gesamtbeitrags und die Dauer der Bei-
tragszahlung im Einvernehmen mit dem
für kommunale Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium fest. Die Bewilligungs-
stelle kann bei unveränderter Höhe des
Gesamtbeitrags in einzelnen Jahren ei-
nen abweichenden Jahresbeitrag sowie
eine Änderung der Beitragsdauer zulas-
sen. Die Beitragsdauer beträgt längstens
30 Jahre und endet spätestens am 31. De-
zember 2048. Die Bewilligungsstelle soll
die Beitragszahlung der Kommune an das
Sondervermögen „Hessenkasse“ durch
eine Verrechnung mit Zahlungen des
Landes an die Kommune sicherstellen.

§ 3

Ablösung der Kassenkredite

(1) Die WIBank löst die Kassenkredite
nach Maßgabe dieses Gesetzes, des Be-
willigungsbescheids, einer von dem für
Finanzen zuständigen Ministerium mit
der WIBank zu schließenden Vereinba-
rung und einer zwischen der Kommune
und der WIBank zu schließenden Verein-
barung bei den Gläubigerkreditinstituten
der Kommune ab. Die Kommune stellt si-
cher, dass eine Ablösung durch die WI-
Bank rechtlich und tatsächlich möglich
ist. Im Fall des § 1 Abs. 2 Satz 4 stellt die
Kommune die Zustimmung des Gläubi-
gerkreditinstituts zu dem Schuldnerwech-
sel sicher.

(2) Voraussetzung für die Ablösung der
Kassenkredite ist, dass

1. die Bestandskraft der Entscheidung
nach § 2 Abs. 5 eingetreten ist,

2. die Kommune mit der WIBank eine
Vereinbarung geschlossen hat, in der

insbesondere die zur Ablösung vorge-
sehenen Kassenkredite aufgeführt so-
wie die Ablösungszeitpunkte und die
Ablösungsmodalitäten geregelt sind,
und

3. das Ende der Sollzinsbindungsfrist
des jeweils abzulösenden Kassenkre-
dits in die Zeit vom 17. September
2018 bis einschließlich 17. Dezember
2018 fällt oder die Kommune mit dem
Gläubigerkreditinstitut einen Rück-
zahlungstermin innerhalb dieses Zeit-
raums vereinbart und die hierdurch
entstehenden Aufwendungen über-
nimmt oder mit dem Gläubigerkredit-
institut und der WIBank einen
Schuldnerwechsel innerhalb dieses
Zeitraums vereinbart.

(3) Die Kommune stellt zusammen mit
der WIBank sicher und weist gegenüber
der Bewilligungsstelle nach, dass auf-
grund der Kassenkreditentschuldung kei-
ne Forderung gegenüber dem Gläubiger-
kreditinstitut entstanden ist.

§ 4

Zinsdienst- und Entschuldungshilfen

(1) Zinsdienst- und Entschuldungshil-
fen können für Kassenkredite nach § 1
Abs. 1 und für derivative Finanzinstru-
mente nach § 1 Abs. 3 Satz 2 gezahlt wer-
den. Die WIBank zahlt die fälligen Beträ-
ge unmittelbar an das Gläubigerkreditin-
stitut der Kommune.

(2) Voraussetzung für die Zahlung der
Hilfen ist, dass

1. die Bestandskraft der Entscheidung
nach § 2 Abs. 5 eingetreten ist und

2. die Kommune mit der WIBank eine
Vereinbarung geschlossen hat, in der
insbesondere die Kassenkredite und
Derivate aufgeführt sowie die Zah-
lungen festgelegt sind.

(3) Die Kommune stellt zusammen mit
der WIBank sicher und weist gegenüber
der Bewilligungsstelle nach, dass auf-
grund der Zahlung der Hilfen keine For-
derung gegenüber dem Gläubigerkredit-
institut entstanden ist.

§ 5

Pflichtverletzung

Bei Verletzung der Verpflichtungen
nach § 2 Abs. 2 oder 3 oder von Nebenbe-
stimmungen zu begünstigenden Entschei-
dungen nach § 2 Abs. 5 kann die Bewilli-
gungsstelle den Beitrag nach § 2 Abs. 3
auf bis zu 50 Euro je Einwohner erhöhen.

ZWEITER TEIL

Investitionsförderung

§ 6

Teilnahmeberechtigung und 
Höhe der Investitionsförderung

(1) Das Land kann finanz- oder struk-
turschwachen Kommunen, die im Rah-
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men einer ordnungsgemäßen Kassenwirt-
schaft ihre stetige Zahlungsfähigkeit
nachweislich ohne die Inanspruchnahme
von Kassenkrediten sicherstellen, auf An-
trag eine Investitionsförderung mittels des
Sondervermögens „Hessenkasse“ gewäh-
ren. Soweit Kassenkredite zur Vorfinan-
zierung öffentlich-rechtlicher Forderun-
gen dienen, bleiben diese bei der Nach-
weisführung unberücksichtigt. Der Nach-
weis ist durch Vorlage der Liquiditätspla-
nung für das Haushaltsjahr 2018 und ge-
eigneter Unterlagen zur tatsächlichen Hö-
he und Verwendung von Kassenkrediten
im Haushaltsvollzug 2018 zu führen. Die
Bewilligungsstelle kann die Mitteilung
darüber hinausgehender Informationen
und die Vorlage weiterer Unterlagen ver-
langen.

(2) Finanzschwach im Sinne des Abs. 1
Satz 1 sind Kommunen, die im Verhältnis
zum Durchschnitt aller Kommunen der-
selben kommunalen Gruppe nach § 7
Abs. 3 Nr. 2 oder derselben kommunalen
Untergruppe nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a
oder b oder Nr. 3 Buchst. b bis d des Fi-
nanzausgleichsgesetzes vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298), geändert durch Gesetz
vom 25. November 2015 (GVBl. S. 414),
im Durchschnitt der Ausgleichsjahre 2016
bis 2018

1. bei kreisangehörigen Gemeinden ei-
ne um mindestens zehn Prozentpunk-
te geringere nach § 21 des Finanzaus-
gleichsgesetzes ermittelte Steuer-
kraftmesszahl oder

2. bei kreisfreien Städten eine um min-
destens zehn Prozentpunkte geringe-
re nach § 27 des Finanzausgleichsge-
setzes ermittelte Steuerkraftmesszahl
oder

3. bei Landkreisen eine um mindestens
zehn Prozentpunkte geringere nach 
§ 33 des Finanzausgleichsgesetzes er-
mittelte Umlagekraftmesszahl 

je Einwohner nach § 3 Abs. 2 des Finanz-
ausgleichsgesetzes. Bei Grundzentren un-
ter 7 500 Einwohner nach § 7 Abs. 3 Nr. 3
Buchst. a des Finanzausgleichsgesetzes
muss die nach § 21 des Finanzausgleichs-
gesetzes ermittelte Steuerkraftmesszahl je
Einwohner nach § 3 Abs. 2 des Finanz-
ausgleichsgesetzes mindestens fünf Pro-
zentpunkte geringer sein als der Durch-
schnitt derselben kommunalen Unter-
gruppe im Durchschnitt der Ausgleichs-
jahre 2016 bis 2018.

(3) Strukturschwach im Sinne des 
Abs. 1 Satz 1 sind Kommunen,

1. deren Bevölkerungsdichte in Einwoh-
ner je Quadratkilometer bezogen auf
die Einwohnerzahl und die Gemar-
kungsfläche zum 31. Dezember 2014
nach der Hessischen Gemeindestatis-
tik 2015 des Hessischen Statistischen
Landesamtes im Vergleich zum
Durchschnitt aller Kommunen dersel-
ben kommunalen Untergruppe nach
§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a oder b oder
Nr. 3 Buchst. a bis d des Finanzaus-
gleichsgesetzes geringer ist oder

2. deren Einwohnerzahl nach den Be-
völkerungsstatistiken des Hessischen
Statistischen Landesamtes zum 
31. Dezember 2014 geringer ist als
die Einwohnerzahl zum 31. Dezember
2004.

(4) Abweichend von den Abs. 2 und 3
gelten kreisangehörige Gemeinden we-
der als finanz- noch als strukturschwach,
wenn in mehr als zehn der Ausgleichsjah-
re 2004 bis 2018 ihre Steuerkraftmesszahl
folgenden Betrag überschritten hat:

1. in den Ausgleichsjahren 2004 bis
2015 den Betrag der Bedarfsmess-
zahl,

2. in den Ausgleichsjahren 2016 bis
2018 den Betrag der Ausgleichsmess-
zahl.

(5) Kreisangehörigen Gemeinden, wel-
che die Anforderungen des Abs. 1 erfül-
len, ohne finanz- oder strukturschwach
nach Abs. 2 und 3 zu sein, wird ein Zu-
schusskontingent in Höhe von 750 000
Euro gewährt, wenn in weniger als elf der
Ausgleichsjahre 2004 bis 2018 ihre Steu-
erkraftmesszahl folgenden Betrag über-
schritten hat:

1. in den Ausgleichsjahren 2004 bis
2015 den Betrag der Bedarfsmess-
zahl,

2. in den Ausgleichsjahren 2016 bis
2018 den Betrag der Ausgleichsmess-
zahl.

(6) Die Investitionsförderung wird als
Zuschuss gewährt. Die Höhe des Zu-
schusskontingents für Kommunen im Sin-
ne des Abs. 1 (Höchstbetrag des einer
Kommune insgesamt zustehenden Zu-
schusses) richtet sich nach einem einheit-
lichen Fördersatz von 194,87 Euro je Ein-
wohner bei kreisangehörigen Gemeinden
sowie 100 Euro je Einwohner bei Land-
kreisen und kreisfreien Städten. Bei der
Ermittlung des Zuschusskontingents wer-
den die Einwohner zum 31. Dezember
2015 nach der Bevölkerungsstatistik des
Hessischen Statistischen Landesamtes zu-
grunde gelegt und anhand der Abwei-
chung der Steuer- oder Umlagekraft zum
Gruppendurchschnitt oder Untergruppen-
durchschnitt nach Abs. 2 Satz 1 oder 2 ge-
wichtet. Bei einer den Durchschnitt unter-
schreitenden Steuer- oder Umlagekraft
werden die Einwohner in der relativen
Höhe der negativen Abweichung vom
Durchschnitt um dieselben Prozentpunkte
der Abweichung höher gewichtet. Bei ei-
ner den Durchschnitt übersteigenden
Steuer- oder Umlagekraft werden die Ein-
wohner in der relativen Höhe der positi-
ven Abweichung vom Durchschnitt um
dieselben Prozentpunkte der Abweichung
niedriger gewichtet. Das Zuschusskontin-
gent beträgt mindestens 750 000 Euro.

(7) Soweit eine Kommune am 30. Juni
2018 weiterhin über geringe Kassenkredi-
te verfügt, kann eine Kassenkreditent-
schuldung nach dem Ersten Teil zusam-
men mit einer Investitionsförderung nach
dem Zweiten Teil gewährt werden, wenn
die jeweils geltenden weiteren Vorausset-
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zungen erfüllt sind. Das Zuschusskontin-
gent reduziert sich in diesem Fall um die
Hälfte des nach § 2 Abs. 5 bewilligten
Höchstbetrags und der Entschuldungshil-
fen.

§ 7

Antrags- und Entscheidungsverfahren

(1) Der Antrag nach § 6 Abs. 1 Satz 1
ist bis zum 31. Dezember 2018 (Aus-
schlussfrist) schriftlich bei der Bewilli-
gungsstelle zu stellen. Bewilligungsstelle
ist das für Finanzen zuständige Ministeri-
um. Sie kann ihre Befugnisse auf die WI-
Bank übertragen. Der Antrag ist nach ei-
nem von der Bewilligungsstelle vorgege-
benen Muster zu erstellen und auch in
elektronischer Form an sie zu übermit-
teln. Für die Einhaltung der Frist ist der
Eingang des schriftlichen Antrags maß-
geblich. Der schriftliche Antrag ist nur
rechtsverbindlich, wenn er im Fall einer
Gemeinde den Anforderungen des § 71
Abs. 2 Satz 2 der Hessischen Gemeinde-
ordnung und im Fall eines Landkreises
den Anforderungen des § 45 Abs. 2 Satz 2
der Hessischen Landkreisordnung ge-
nügt.

(2) Die Bewilligungsstelle setzt das Zu-
schusskontingent fest. Die Kommune hat
zusätzlich einen Eigenanteil von einem
Neuntel des Zuschusskontingents zu er-
bringen. Auf Antrag der Kommune kann
der Eigenanteil auf 25 Euro je Einwohner
nach § 2 Abs. 3 Satz 2 reduziert werden.
Zur Sicherstellung des Eigenanteils kann
der Kommune ein Darlehen der WIBank
mit zehnjähriger Laufzeit und ratierlicher
Tilgung gewährt werden. Die Darlehens-
zinsen trägt das Land. Für den Antrag gilt
Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

§ 8

Verwendungszweck

(1) Das Zuschusskontingent nach § 7
Abs. 2 Satz 1 und das Darlehen nach § 7
Abs. 2 Satz 4 dürfen verwendet werden
für die Instandhaltung, die Instandset-
zung, die Herstellung, den Umbau, die
Erweiterung oder die wesentliche Verbes-
serung kommunaler oder kommunalerset-
zender Infrastruktureinrichtungen sowie
für die Anschaffung beweglicher und un-
beweglicher Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens. Die Förderung er-
folgt trägerneutral. Finanzierungsanteile
Dritter mindern die förderfähigen Ausga-
ben.

(2) Das Zuschusskontingent kann bis
zur Hälfte des nach § 7 Abs. 2 Satz 1 fest-
gesetzten Betrags auch zur Tilgung von
Investitionskrediten der Kommune ver-
wendet werden. Der nach § 7 Abs. 2 
Satz 2 zu erbringende Eigenanteil oder
ein nach § 7 Abs. 2 Satz 4 gewährtes Dar-
lehen sind in voller Höhe für Maßnahmen
nach Abs. 1 Satz 1 zu verwenden.

(3) Ein Rechtsanspruch auf einen Zu-
schuss oder ein Darlehen für eine be-
stimmte Maßnahme besteht nicht. Die Be-
willigungsstelle entscheidet nach pflicht-

gemäßem Ermessen über die Förderfähig-
keit der angemeldeten Maßnahmen. Sie
nimmt die förderfähigen Maßnahmen in
eine Förderliste auf und veröffentlicht
diese.

§ 9

Refinanzierungsverbot, 
Maßnahmenbeginn, Maßnahmenende

(1) Mit der Investitionsmaßnahme darf
vor ihrer Aufnahme in die Förderliste der
Bewilligungsstelle nicht begonnen wer-
den. Dies gilt nicht für Instandhaltungs-
maßnahmen, mit denen nach dem 31. De-
zember 2018 begonnen werden darf. Als
Maßnahmenbeginn gilt bei Baumaßnah-
men der Abschluss eines wesentlichen
Bauausführungsvertrages oder der Be-
ginn von Eigenarbeiten und bei Beschaf-
fungen der Abschluss eines Beschaf-
fungsvertrages.

(2) Die Maßnahmen müssen bis zum
31. Dezember 2024 vollständig abgenom-
men und im Jahr 2025 vollständig abge-
rechnet sein.

§ 10

Berichts- und Nachweispflichten

(1) Die Kommunen und kommunaler-
setzenden Maßnahmenträger haben über
die in die Förderliste aufgenommenen
Maßnahmen zu berichten.

(2) Die zweckentsprechende Verwen-
dung des Zuschusses und des Darlehens
sind für jede Maßnahme durch die Kom-
mune oder den kommunalersetzenden
Maßnahmenträger innerhalb von sechs
Monaten nach Abschluss der Maßnahme
nachzuweisen.

§ 11

Rückforderung und erneute 
Bereitstellung von Fördermitteln

(1) Fördermittel, die von einer Kommu-
ne nicht in Anspruch genommen werden,
verfallen mit Ablauf des 31. Dezember
2024.

(2) Der Zuschuss wird zurückgefordert,
soweit Fördermittel nicht zweckentspre-
chend verwendet worden sind. Zurückge-
zahlte Fördermittel können für andere
förderfähige Maßnahmen erneut angefor-
dert und verwendet werden. Für den
Zeitraum zwischen Auszahlung und
Rückzahlung des Zuschusses sind für je-
den vollen Kalendermonat durch die
Kommune Zinsen in Höhe von 0,25 Pro-
zent des zurückgeforderten Betrages zu
zahlen.

§ 12

Förderrichtlinie

Das Nähere zur Investitionsförderung
regelt eine Förderrichtlinie, die von dem
für Finanzen zuständigen Ministerium
nach Anhörung der Kommunalen Spit-
zenverbände erlassen wird.
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DRITTER TEIL

Gemeinsame Vorschriften

§ 13
Übertragung von Aufgaben 

auf die WIBank
Zur Umsetzung dieses Gesetzes be-

dient sich das Land der WIBank. Die für
die Finanzen zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt, mit der WI Bank die hierfür er-
forderlichen Verträge abzuschließen.

§ 14
Prüfungen des 

Rechnungsprüfungsamtes
(1) Das nach § 129 der Hessischen Ge-

meindeordnung zuständige Rechnungs-
prüfungsamt prüft den Kassenkreditbe-
stand der Kommune, die eine Kassenkre-
ditentschuldung nach dem Ersten Teil
oder eine Investitionsförderung nach dem
Zweiten Teil beantragt hat, zu dem Stich-
tag 30. Juni 2018. Die Bewilligungsstelle
kann auf Antrag der Kommune bis zum
30. Juni 2018 einen späteren Stichtag
festlegen.

(2) Die Prüfung umfasst die Höhe und
Verwendung der Kassenkredite sowie de-
ren Notwendigkeit zur Sicherstellung der
Liquidität der Kommune zu dem Stichtag.
Der Prüfvermerk ist der Bewilligungsstel-
le innerhalb eines Monats nach Abschluss
der Prüfung vorzulegen.

§ 15
Prüfungsrechte des 

Hessischen Rechnungshofs
Die Prüfungsrechte des Hessischen

Rechnungshofs bleiben unberührt, eben-
so die Rechte des Präsidenten des Hessi-
schen Rechnungshofs - Überörtliche Prü-
fung kommunaler Körperschaften.

§ 16

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der

Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2048 außer Kraft.

Artikel 33)
Änderung des 

Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes
Das Kommunalinvestitionsprogramm-

gesetz vom 25. November 2015 (GVBl. 
S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. September 2017 (GVBl. S. 290),
wird wie folgt geändert:
1. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„533 379 500“ durch die Angabe
„558 566 450“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „93 401
000“ durch die Angabe „118 587
950“ ersetzt.

2. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„203 403 000“ durch die Angabe
„228 589 950“ ersetzt.

3. Anlage 2 erhält die aus dem Anhang
zu diesem Gesetz ersichtliche Fas-
sung.

Artikel 44)

Änderung der Hessischen 
Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. September
2016 (GVBl. S. 167), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 67 Abs. 1 wird nach Satz 1 der
folgende Satz eingefügt:

„Der Vorsitzende kann Gemeindebe-
dienstete zu den Sitzungen beizie-
hen.“

2. In § 92 werden die Abs. 4 und 5
durch die folgenden Abs. 4 bis 7 er-
setzt:

„(4) Der Haushalt soll in jedem
Jahr in Planung und Rechnung aus-
geglichen sein.

(5) Der Haushalt ist in der Planung
ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Be-
rücksichtigung der Summe der
vorgetragenen Jahresfehlbeträge
im ordentlichen Ergebnis ausge-
glichen ist oder der Fehlbedarf im
ordentlichen Ergebnis durch die
Inanspruchnahme von Mitteln der
Rücklagen ausgeglichen werden
kann und

2. im Finanzhaushalt der Saldo des
Zahlungsmittelflusses aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit mindes-
tens so hoch ist, dass daraus die
Auszahlungen zur ordentlichen
Tilgung von Krediten sowie an das
Sondervermögen ‚Hessenkasse‘
geleistet werden können, soweit
die Auszahlungen zur ordentli-
chen Tilgung von Investitionskre-
diten nicht durch zweckgebunde-
ne Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rech-
nung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Be-
rücksichtigung der Summe der
vorgetragenen Jahresfehlbeträge
im ordentlichen Ergebnis ausge-
glichen ist oder der Fehlbetrag im
ordentlichen Ergebnis durch die
Inanspruchnahme von Mitteln der
Rücklagen ausgeglichen werden
kann und

2. in der Finanzrechnung der Saldo
des Zahlungsmittelflusses aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit min-
destens so hoch ist, dass daraus
die Auszahlungen zur ordentli-
chen Tilgung von Krediten sowie
an das Sondervermögen ‚Hessen-
kasse‘ geleistet werden können,

3) Ändert FFN 330-49
4) Ändert FFN 331-1

Anlage
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soweit die Auszahlungen zur or-
dentlichen Tilgung von Investiti-
onskrediten nicht durch zweckge-
bundene Einzahlungen gedeckt
sind.
(7) Die Gemeinde darf sich nicht

überschulden.“
3. Nach § 92 wird als § 92a eingefügt:

„§ 92a
Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen,
wenn
1. sie die Vorgaben zum Ausgleich

des Ergebnis- und des Finanz-
haushaltes in der Planung trotz
Ausnutzung aller Einsparmöglich-
keiten bei den Aufwendungen
und Auszahlungen sowie der Aus-
schöpfung aller Ertrags- und Ein-
zahlungsmöglichkeiten nicht ein-
hält oder

2. nach der Ergebnis- und Finanzpla-
nung (§ 101) im Planungszeitraum
Fehlbeträge oder ein negativer
Zahlungsmittelbestand erwartet
werden.
(2) Im Haushaltssicherungskon-

zept sind verbindliche Festlegungen
über Konsolidierungsmaßnahmen zu
treffen. Es ist der Zeitraum anzuge-
ben, in dem der Haushaltsausgleich
in der Planung schnellstmöglich wie-
der erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskon-
zept ist von der Gemeindevertretung
jährlich im Rahmen der Haushaltssat-
zung zu beschließen. Es bedarf für je-
des Haushaltsjahr der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung kann unter Bedingungen und
mit Auflagen erteilt werden. Beträgt
der Konsolidierungszeitraum mehr als
zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde
vor der Genehmigung das Einverneh-
men der oberen Aufsichtsbehörde
einzuholen.“

4. § 94 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird das Wort „Kas-
senkredite“ durch „Liquidi-
tätskredite“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird der Punkt am
Ende durch ein Komma er-
setzt.

cc) Als Nr. 4 und 5 werden ange-
fügt:
„4. zum Haushaltssiche-

rungskonzept,
5. zum Stellenplan.“

b) In Satz 2 werden nach dem Wort
„Auszahlungen“ die Wörter „so-
wie auf das Haushaltssicherungs-
konzept“ eingefügt.

5. § 97 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 wird nach dem Wort

„Teile“ die Angabe „nach § 97a“
eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Sofern die Haushaltssatzung kei-
ne genehmigungsbedürftigen Tei-
le enthält, darf sie erst öffentlich
bekannt gemacht werden, wenn
die Aufsichtsbehörde innerhalb ei-
nes Monats nach Vorlage keine
Bedenken wegen Rechtsverlet-
zung erhebt.“

6. Nach § 97 wird als § 97a eingefügt:
„§ 97a

Genehmigungsbedürftigkeit der
Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Ge-
meinde bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde für
1. eine Abweichung von den Vorga-

ben zum Haushaltsausgleich in
der Planung (§ 92 Abs. 5),

2. das Haushaltssicherungskonzept
(§ 92a),

3. den Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen (§ 102),

4. die Kreditaufnahme für Investitio-
nen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (§ 103) und

5. die Aufnahme von Liquiditätskre-
diten (§ 105).“

7. § 105 wird wie folgt gefasst:
„§ 105

Liquiditätskredite
(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer

Auszahlungen kann die Gemeinde
Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu
dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der
Haushaltssatzung festgesetzten und
genehmigten Betrag aufnehmen, so-
weit keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen. Diese Ermächtigung gilt
über das Haushaltsjahr hinaus bis zur
Bekanntmachung der neuen Haus-
haltssatzung. Liquiditätskredite sollen
spätestens bis zum Ende des Haus-
haltsjahres zurückgeführt werden.

(2) Die Gemeinde hat den Höchst-
betrag der Liquiditätskredite bedarfs-
gerecht aufgrund einer dokumentier-
ten Liquiditätsplanung festzusetzen.
Die Liquiditätsplanung ist der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. Der
Höchstbetrag der in der Haushaltssat-
zung festgesetzten Liquiditätskredite
bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. Die Genehmigung
kann unter Bedingungen erteilt und
mit Auflagen verbunden werden.

(3) Über die Aufnahme und die
Kreditbedingungen entscheidet der
Bürgermeister oder der für die Ver-
waltung des Finanzwesens zuständi-
ge Beigeordnete. Die Kreditaufnahme
erfolgt in Euro.“

8. Dem § 106 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Zur Sicherstellung der stetigen Zah-
lungsfähigkeit soll sich der geplante
Bestand an flüssigen Mitteln ohne Li-
quiditätskreditmittel in der Regel auf
mindestens 2 Prozent der Summe der
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Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit nach dem Durchschnitt
der drei dem Haushaltsjahr vorange-
henden Jahre belaufen.“

9. § 112 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 9 werden nach dem Wort

„Gemeindevertretung“ die Wörter
„sowie die Aufsichtsbehörde“ ein-
gefügt.

b) Als Abs. 10 wird angefügt:
„(10) Die Aufsichtsbehörde hat

die Genehmigung nach § 97a bis
zur Unterrichtung der Gemeinde-
vertretung über den aufgestellten
Jahresabschluss nach Abs. 9 
zurückzustellen. Enthält die Haus-
haltssatzung keine genehmi-
gungsbedürftigen Teile nach 
§ 97a, darf sie abweichend von 
§ 97 Abs. 5 Satz 3 erst nach der
Unterrichtung der Gemeindever-
tretung über den aufgestellten
Jahresabschluss nach Abs. 9 be-
kannt gemacht werden.“

10. § 126a Abs. 6 Satz 3 wird wie folgt
geändert:
a) Nr. 4 wird aufgehoben.
b) Die bisherigen Nr. 5 und 6 werden

die Nr. 4 und 5.
11. In § 143 Abs. 1 Satz 3 werden nach

dem Wort „ablehnt“ ein Komma und
die Angabe „die Genehmigung nach
§ 112 Abs. 10 zurückstellt“ eingefügt.

Artikel 55)
Änderung der

Gemeindehaushaltsverordnung
Die Gemeindehaushaltsverordnung

vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 7. De-
zember 2016 (GVBl. S. 254), wird wie
folgt geändert:
1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 32 werden nach dem
Wort „Investitionen“ die Wörter
„sowie an das Sondervermögen
‚Hessenkasse‘“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 werden
nach dem Wort „Vorgängen“ die
Wörter „sowie an das Sonderver-
mögen ‚Hessenkasse‘“ eingefügt.

c) In Abs. 3 werden nach dem Wort
„Krediten“ die Wörter „sowie an
das Sondervermögen ‚Hessenkas-

se‘“ eingefügt.
2. Dem § 25 Abs. 3 wird folgender Satz

angefügt:

„Abweichend von Satz 1 können bis
zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018
entstandene Fehlbeträge im ordentli-
chen Ergebnis bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital
verrechnet werden.“

3. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 32 werden nach dem
Wort „Investitionen“ die Wörter
„sowie an das Sondervermögen
‚Hessenkasse‘“ eingefügt.

b) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 15 werden
nach dem Wort „Vorgängen“ die
Wörter „sowie an das Sonderver-
mögen ‚Hessenkasse‘“ eingefügt.

Artikel 66)

Änderung des Schutzschirmgesetzes

§ 4 Abs. 3 des Schutzschirmgesetzes
vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 128), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2015 (GVBl. S. 618), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Satz 1 wird die Angabe „§§ 102 bis
105“ durch die Angabe „§ 97a“ er-
setzt.

2. In Satz 2 werden nach dem Wort
„war“ ein Komma und die Angabe
„oder in den Fällen des § 2 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 bis 3 mit dem Wirksam-
werden eines genehmigten Grenzän-
derungsvertrages“ eingefügt.

Artikel 7

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 5 die Gemeinde-
haushaltsverordnung geändert wird,
bleibt die Befugnis der zuständigen Stel-
le, die Verordnung künftig zu ändern
oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 treten die Art. 4 Nr. 2 bis 11 und
Art. 5 am 1. Januar 2019 und Art. 6 Nr. 2
mit Wirkung vom 1. Dezember 2017 in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 25. April 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
5) Ändert FFN 331-27
6) Ändert FFN 41-40
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Artikel 1

Das Gesetz über die Erhebung einer
Abgabe für die gebietliche Absatzförde-
rung von Wein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Mai 1997 (GVBl. I
S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „5“
durch „10“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „0,87“
durch „1,00“ und die Angabe
„0,76“ durch „0,80“ ersetzt.

2. § 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 15 Abs. 2 und 3 Satz 1 der Hessi-
schen Ausführungsverordnung zum

Weinrecht und zur Reblausbekämp-
fung vom 2. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 460), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 16. März 2017 (GVBl. S. 38),
in der jeweils geltenden Fassung gilt
entsprechend.“

3. In § 5 Abs. 4 Satz 2 werden das Kom-
ma und die Wörter „die der Genehmi-
gung des für Angelegenheiten des
Weinbaues zuständigen Ministeriums
bedarf“ gestrichen.

4. In § 8 Satz 2 wird die Angabe „2018“
durch „2028“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur
Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche

Absatzförderung von Wein*)

Vom 30. April 2018

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. April 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

H i n z

*) Ändert FFN 83-33
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuches

Das Hessische Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuch vom 18. Dezember 2006
(GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 467), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Als neue Nr. 1 wird eingefügt:

„1. die Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen im Sinne des
Übereinkommens über die
Rechte des Kindes der Verein-
ten Nationen beachtet wer-
den,“

b) Die bisherigen Nr. 1 bis 3 werden
die Nr. 2 bis 4.

2. § 25a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Der Träger einer Tagesein-
richtung hat in der Regel einmal
jährlich dem nach § 15 Abs. 1 
Satz 2 zuständigen Jugendamt die
tatsächlichen Umstände betref-
fend die Anforderungen nach 
Abs. 1 Satz 1 mitzuteilen.“

3. In § 25b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 werden
die Angabe „§ 6 Abs. 1“ durch „§ 11“
und die Angabe „in der Fassung vom
1. Juli 2006 (GVBl. I S. 388), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. No-
vember 2011 (GVBl. I S. 679),“ durch
„vom 15. September 2016 (GVBl. 
S. 162)“ ersetzt.

4. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für Tageseinrichtungen,
welche die Grundsätze und
Prinzipien des Bildungs- und
Erziehungsplans für Kinder
von null bis zehn Jahren in
Hessen (Bildungs- und Erzie-
hungsplan) zur Grundlage ih-
rer pädagogischen Arbeit ma-
chen, wird eine Pauschale in
Höhe von bis zu

1. 170 Euro im Jahr 2018,

2. 225 Euro im Jahr 2019
und

3. 300 Euro ab dem Jahr
2020

für jedes in der Tageseinrich-
tung vertraglich oder sat-
zungsgemäß aufgenommene
Kind gewährt.“

bb) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„2. mindestens 25 Prozent
der in der Tageseinrich-
tung beschäftigten Fach-
kräfte an Fortbildungen
zum Bildungs- und Er-
ziehungsplan im Umfang
von mindestens drei Ta-
gen teilgenommen ha-
ben, die nicht länger als
fünf Jahre zurückliegen,
und die Tageseinrich-
tung durch eine entspre-
chend qualifizierte Fach-
beratung kontinuierlich
zur pädagogischen Ar-
beit nach den Grundsät-
zen und Prinzipien des
Bildungs- und Erzie-
hungsplans beraten und
begleitet wird.“

b) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe
„für die der örtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe nach § 90
Abs. 3 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch ganz oder teilweise
die Teilnahme- und Kostenbeiträ-
ge übernimmt“ durch die Wörter
„aus Familien, für die einkom-
mensabhängige Leistungen Dritter
an den Träger der Tageseinrich-
tung erbracht werden oder bis zu
einer Freistellung vom Teilnahme-
oder Kostenbeitrag erbracht wur-
den“ ersetzt.

5. § 32a wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 2 Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Für jedes Kind,

1. für das eine Pauschale nach
Satz 1 gewährt wird und

2. das von einer Tagespflegeper-
son betreut wird, für die der
örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe auf Grund-
lage seiner Satzung wegen
ihrer Teilnahme an einer Fort-
bildung zum Bildungs- und
Erziehungsplan einen erhöh-
ten Betrag zur Anerkennung
ihrer Förderleistung nach § 23
Abs. 2 Nr. 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch leistet,

wird eine Pauschale in Höhe von
bis zu 100 Euro gewährt, wenn für
die Fortbildung ein Umfang von

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches

und anderer Rechtsvorschriften

Vom 30. April 2018

1) Ändert FFN 34-56
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mindestens drei Tagen und ein
Abstand von höchstens fünf Jah-
ren festgelegt ist.“

b) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b
werden vor dem Wort „im“ die
Wörter „in der Regel“ eingefügt.

6. In § 32b Abs. 1 und 2 wird die Anga-
be „500“ jeweils durch „550“ ersetzt.

7. § 32c wird wie folgt gefasst:

„§ 32c

Landesförderung für die Freistellung
vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag

(1) Die Gemeinden erhalten unter
den Voraussetzungen des Abs. 2 jähr-
lich eine Zuwendung im Wege der
Festbetragsfinanzierung in Höhe von
bis zu

1. 1 627,20 Euro in den Jahren 2018
und 2019,

2. 1 659,74 Euro im Jahr 2020,

3. 1 692,29 Euro im Jahr 2021,

4. 1 724,83 Euro im Jahr 2022,

5. 1 757,38 Euro im Jahr 2023,

6. 1 789,92 Euro im Jahr 2024 und

7. 1 822,46 Euro im Jahr 2025

multipliziert mit der sich nach Satz 3
ergebenden Anzahl von Kindern. Lie-
gen die Voraussetzungen nach Abs. 2
nur für einen Teil des Jahres vor, re-
duziert sich die Zuwendung für jeden
vollen Kalendermonat, in dem die Vo-
raussetzungen nicht vorliegen, um
ein Zwölftel des in Satz 1 bestimmten
Betrages. Für die Berechnung ist die
Anzahl der nach der Bundesstatistik
der Bevölkerungsbewegung und der
Fortschreibung des Bevölkerungs-
standes zum 31. Dezember des vor-
letzten Kalenderjahres vor dem Zu-
wendungsjahr in der Gemeinde ge-
meldeten Kinder, die bis zum 31. De-
zember des Zuwendungsjahres das
dritte, vierte, fünfte oder das sechste
Lebensjahr vollenden, maßgeblich,
wobei die Zahl der Kinder, die das
sechste Lebensjahr vollenden, zur
Hälfte berücksichtigt wird.

(2) Die Zuwendung nach Abs. 1
Satz 1 setzt voraus, dass

1. jedes Kind, das eine Tageseinrich-
tung im Gemeindegebiet besucht,
ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt vom
vertraglich oder satzungsgemäß
vereinbarten Teilnahme- oder Kos-
tenbeitrag für die Förderung in ei-
ner Kindergartengruppe oder ei-
ner altersübergreifenden Gruppe
nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 oder 4 für
einen Betreuungszeitraum von
sechs Stunden täglich freigestellt
ist und

2. für eine darüber hinausgehende
vertraglich oder satzungsgemäß
vereinbarte Betreuungszeit nur
der diesem Zeitanteil entsprechen-
de Teilnahme- oder Kostenbeitrag
erhoben wird.

Die Zuwendung nach Abs. 1 Satz 1
setzt weiter voraus, dass für jedes
Kind, das nach Vollendung seines
dritten Lebensjahres in einer Tages-
einrichtung im Gemeindegebiet wei-
terhin in einer Krippengruppe nach 
§ 25 Abs. 2 Nr. 1 betreut wird, der
vertraglich oder satzungsgemäß ver-
einbarte Teilnahme- oder Kostenbei-
trag für das vom Kind wahrgenom-
mene Betreuungsangebot für jeden
vollen Monat um ein Zwölftel des in
Abs. 1 Satz 1 bestimmten Betrages re-
duziert wird. Das für Jugendhilfe zu-
ständige Ministerium kann im Einzel-
fall Ausnahmen von dem Erfordernis,
dass jedes Kind nach Satz 1 freizu-
stellen ist, zulassen, insbesondere
wenn der von dem freigemeinnützi-
gen oder sonstigen geeigneten Träger
erhobene Teilnahmebeitrag erheblich
über dem Teilnahme- oder Kostenbei-
trag des öffentlichen Trägers liegt.

(3) Besucht ein in der Gemeinde
gemeldetes Kind eine Tageseinrich-
tung in einer anderen Gemeinde und
sind dort die Voraussetzungen nach
Abs. 2 erfüllt, ist die anteilige Zuwen-
dung an die andere Gemeinde wei-
terzuleiten.

(4) Auf Antrag wird ergänzend ei-
ne Zuwendung für jedes Kind vom
vollendeten dritten Lebensjahr bis
zum Schuleintritt, das seinen Wohn-
sitz in einem anderen Bundesland hat
und eine Einrichtung im Gemeinde-
gebiet besucht, in Höhe von bis zu ei-
nem Zwölftel des in Abs. 1 Satz 1 be-
stimmten Betrages für jeden Monat,
in dem das Kind in der Gemeinde be-
treut wird, gewährt werden, wenn in
dem anderen Bundesland ein solches
Kind im selben Alter durch Rechts-
vorschrift von dem Teilnahme- oder
Kostenbeitrag für den Besuch einer
Tageseinrichtung ganz oder teilweise
freigestellt ist.“

8. In § 32d Abs. 1 werden nach dem
Wort „erhalten“ das Komma und die
Wörter „wenn für das Vorhaben ein
voll erschlossenes baureifes Grund-
stück zur Verfügung steht“ gestri-
chen.

9. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 4 werden die Wörter
„Gesellschaft und Beruf sowie“
durch „einer freiheitlich demokra-
tischen Gesellschaft sowie in Be-
ruf,“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„geschlechtsspezifischen“ durch
„geschlechtsbezogenen“ ersetzt.

10. In § 39 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„geändert durch Gesetz vom 4. Sep-
tember 2013 (GVBl. S. 539)“ durch
„zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Dezember 2017 (GVBl. S. 480)“
ersetzt.

11. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:
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aa) Nach dem Wort „Jugendar-
beit“ werden die Wörter „in
Hessen“ eingefügt.

bb) In Nr. 1 werden nach dem
Wort „denen“ jeweils die
Wörter „Kinder und“ einge-
fügt.

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622)“ durch 
„12. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 432)“ ersetzt.

12. In § 48 wird die Angabe „7. August
2013 (BGBl. I S. 3154)“ durch 
„10. März 2017 (BGBl. I. S. 420)“ er-
setzt.

13. In § 51 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt und wird die
Angabe „3. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1108)“ durch „14. August 2017
(BGBl. I S. 3122)“ ersetzt.

14. § 57 wird wie folgt gefasst:

„§ 57

Übergangsvorschriften

Im Jahr 2018 bemisst sich die jähr-
liche Zuwendung nach § 32c anteilig

1. bis zum 31. Juli nach § 32c Abs. 1
Satz 2 in der bis zum 31. Juli 2018
geltenden Fassung,

2. ab dem 1. August nach § 32c Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 in der ab dem 1. Au-
gust 2018 geltenden Fassung.“

15. In § 63 Satz 2 wird die Angabe
„2018“ durch „2025“ ersetzt.

Artikel 22)

Weitere Änderung des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches

§ 32b des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuches, zuletzt geändert
durch Art. 1, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Komma nach dem Wort
„wird“ und die Wörter „wenn sie
entsprechend qualifiziert sind,“
werden gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Dies setzt voraus, dass alle in der
Fachberatung tätigen Personen an

1. einer entsprechenden Grund-
qualifizierung im Umfang von
mindestens drei Tagen und

2. im Abstand von drei Jahren
an Aufbauqualifizierungen im
Umfang von mindestens ei-
nem Tag teilgenommen ha-
ben.“

2. Dem Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Artikel 33)

Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des Hessischen Kinder- 
und Jugendhilfegesetzbuches und 

über die Zuständigkeiten nach 
dem Jugendschutzgesetz

§ 14 der Verordnung zur Ausführung
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuches und über die Zuständigkei-
ten nach dem Jugendschutzgesetz vom
22. Oktober 2007 (GVBl. I S. 694), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 12. De-
zember 2013 (GVBl. S. 689), wird wie
folgt geändert:

1. Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.

2. Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 1.

3. Als neuer Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Im Jahr 2018 ist für den Zeit-
raum

1. bis 31. Juli

a) eine Rate nach § 4 Abs. 2 bis
zum 31. Juli festzusetzen und
bis zum 31. August auszuzah-
len und

b) der Antrag nach § 4 Abs. 4
Satz 2 bis zum 30. Juni zu
stellen,

2. ab dem 1. August

a) der Antrag nach § 4 Abs. 1
Satz 2 bis zum 1. September
zu stellen,

b) eine Rate nach § 4 Abs. 2 bis
zum 30. November festzuset-
zen und auszuzahlen und

c) der Antrag nach § 4 Abs. 4
Satz 2 bis zum 15. Oktober zu
stellen.“

Artikel 44)

Weitere Änderung der 
Verordnung zur Ausführung des 

Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches und 
über die Zuständigkeiten nach 

dem Jugendschutzgesetz

Die Verordnung zur Ausführung des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfege-
setzbuches und über die Zuständigkeiten
nach dem Jugendschutzgesetz, zuletzt
geändert durch Art. 3, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „30. Ju-
ni“ durch „31. März“ und die An-
gabe „15. September“ durch 
„30. Juni“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe
„5“ durch „4“ ersetzt.

2) Ändert FFN 34-56
3) Ändert FFN 34-64
4) Ändert FFN 34-64



72 Nr. 5 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 8. Mai 2018

2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird
gestrichen.

Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz die Ver-
ordnung zur Ausführung des Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches
und über die Zuständigkeiten nach dem
Jugendschutzgesetz geändert wird, bleibt
die Befugnis der zuständigen Stellen, die-
se Verordnung künftig zu ändern oder
aufzuheben, unberührt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 treten

1. Art. 1 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst.
aa, Nr. 5, 6 und 8 sowie Art. 3 mit
Wirkung vom 1. Januar 2018,

2. Art. 1 Nr. 7 sowie Art. 4 am 1. August
2018,

3. Art. 1 Nr. 4 Buchst. b am 1. Januar
2019 und

4. Art. 1 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst.
bb und Art. 2 am 1. Januar 2020

in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. April 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r
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Aufgrund

1. des § 5 Abs. 2 Satz 1 des Transparenz-
richtlinie-Gesetzes vom 16. August
2001 (BGBl. I S. 2141), geändert durch
Gesetz vom 21. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3364),

2. des § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Bestim-
mung von Zuständigkeiten vom 
3. April 1998 (GVBl. I S. 98), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622), und

3. des § 5 Abs. 1 Satz 3 und des § 8 des
Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Bestimmung von
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung vom 11. Februar 2008
(GVBl. I S. 23), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 1. Oktober 2013 (GVBl.
S. 558), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter
„zur Bestimmung von“ durch das Wort
„über“ ersetzt und nach dem Wort
„Wirtschaft,“ das Wort „Energie,“ ein-
gefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter
„und dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz“ angefügt.

b) In Abs. 1 wird die Angabe „7. Au-
gust 2013 (BGBl. I S. 3154)“ durch
„20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)” er-
setzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 5 wird das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nr. 6 wird der Punkt am En-
de durch das Wort „und“ er-
setzt.

cc) Als Nr. 7 wird angefügt:

„7. die Erteilung der Be-
scheinigung nach § 27
Abs. 5 Satz 1 und § 66
Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 
des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes vom 25. Ok-
tober 2008 (BGBl. I 
S. 2074) in der am 
31. Dezember 2011 gel-
tenden Fassung in Ver-
bindung mit § 100 Abs. 2
Satz 1 Nr. 10 Buchst. c des
Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes vom 21. Juli 2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt
geändert durch Gesetz
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2532).“

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Europäischer Berufsausweis für Berufe
nach der Gewerbeordnung

Zuständige Behörde für die Ausstel-
lung eines Europäischen Berufsaus-
weises für einen Beruf, der einer Er-
laubnispflicht nach der Gewerbeord-
nung unterliegt, sowie für die vorbe-
reitenden Schritte für das Ausstellen
eines Europäischen Berufsausweises
durch den Aufnahmemitgliedstaat für
Personen mit inländischer Berufsquali-
fikation, die beabsichtigen, sich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union niederzulassen oder
Dienstleistungen zu erbringen, ist das
Regierungspräsidium.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten

im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung*)

Vom 26. April 2018

Wiesbaden, den 26. April 2018

H e s s i s c h e r  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  
Ve r k e h r  u n d  

L a n d e s e n t w i c k l u n g  

A l - Wa z i r

*) Ändert FFN 50-45
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Aufgrund des

1. § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Februar
1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. August 2017
(BGBl. I S. 3295),

verordnet die Landesregierung,

2. § 24 Satz 1 in Verbindung mit § 26
Abs. 1 des Hessischen Ausführungsge-
setzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
vom 6. März 2013 (GVBl. S. 80), geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezember
2015 (GVBl. S. 636),

verordnet die Ministerin für Umwelt, Kli-
maschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz im Einvernehmen mit dem Mi-
nister des Innern und für Sport:

§ 1

Abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das für die

Kreislauf- und Abfallwirtschaft zuständi-
ge Ministerium zuständige Landesbehör-
de nach

1. § 18 Abs. 1 Satz 1 und § 26 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 7 und 8 des Verpackungsge-
setzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2234), und

2. § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 20 des Verpa-
ckungsgesetzes, soweit das Verlangen
der Einsichtnahme in die bei der Zen-
tralen Stelle hinterlegten Mengen-
stromnachweise und Meldungen der
Systeme und der damit verbundenen
erforderlichen Auskünfte betroffen ist.

§ 2

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 34 des Verpa-
ckungsgesetzes ist das Regierungspräsi-
dium.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2019 in Kraft.

Verordnung
zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Verpackungsgesetz*)

Vom 26. April 2018

Wiesbaden, den 26. April 2018

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

*) FFN 89-38 
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Aufgrund des § 45a Abs. 3 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Juli 2017
(BGBl. I S. 2757), verordnet die Landesre-
gierung:

§ 1

Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Ein Angebot zur Unterstützung im
Alltag im Sinne des § 45a Abs. 1 und 2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch kann
nur anerkannt werden, wenn

1. sein Inhalt den Vorgaben des § 45a
Abs. 1 und 2 Satz 1 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch und den Maßgaben
nach den §§ 2 oder 3 entspricht,

2. es einen konkreten Bezug zum Pfle-
gealltag aufweist,

3. es in Hessen von einer Anbieterin
oder einem Anbieter nach § 4 er-
bracht wird,

4. es mit einem geringen organisatori-
schen Aufwand (niederschwellig) in
Anspruch genommen werden kann,

5. es auf Dauer angelegt ist und regel-
mäßig und verlässlich zur Verfügung
steht,

6. sichergestellt ist, dass bei einer Er-
bringung außerhalb des häuslichen
Bereichs der oder des Pflegebedürfti-
gen oder der oder des Pflegenden
(leistungsempfangende Person) ange-
messene Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stehen,

7. sichergestellt ist, dass die Leistungen
durch qualifizierte Personen nach § 5
erbracht werden,

8. sichergestellt ist, dass die leistungser-
bringenden Personen und Fachkräfte,
die keine leistungserbringenden Per-
sonen sind, persönlich geeignet sind,

9. eine Vertretungsregelung für den Fall
der Abwesenheit der leistungserbrin-
genden Personen, insbesondere we-
gen Urlaub oder Krankheit, besteht,

10. ein Konzept nach § 6 vorgelegt wird,

11. sichergestellt ist, dass die Anforde-
rungen an die Qualitätssicherung
nach § 7 erfüllt sind,

12. Entgelte, soweit diese erhoben wer-
den, unterhalb der nach § 89 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch verein-
barten Vergütungssätze liegen,

13. ein ausreichender Versicherungs-
schutz für Schäden, die durch die

ausgeübte Tätigkeit verursacht wer-
den können, besteht,

14. das Einverständnis zur Veröffentli-
chung der Adresse der Anbieterin
oder des Anbieters, der Angebote
und der Preise erklärt wird,

15. die aufgrund der Vereinbarung nach
§ 7 Abs. 4 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch erforderlichen Angaben zur
Übermittlung an die Pflegekassen be-
reitgestellt werden,

16. sichergestellt ist, dass die Abrech-
nung der erbrachten Leistungen in
Form von Betreuungs- oder Entlas-
tungsstunden von je 60 Minuten er-
folgt.

(2) Die Anerkennung eines Betreu-
ungsangebots in Gruppen im Sinne des 
§ 45a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (Gruppenangebot)
erfordert darüber hinaus, dass in der Re-
gel mindestens vier pflegebedürftige
Menschen betreut werden.

§ 2

Inhalt von Betreuungsangeboten

Betreuungsangebote nach § 45a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch können neben der Betreuung
auch Begleitung und Beaufsichtigung der
Pflegebedürftigen umfassen, wobei der
zeitliche Anteil bei Gruppenangeboten
für Abhol-, Bring- und Wartezeiten nicht
mehr als ein Drittel, höchstens zwei Stun-
den betragen darf.

§ 3

Inhalt von Angeboten zur 
Entlastung im Alltag

Die Angebote zur Unterstützung im
Haushalt nach § 45a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
des Elften Buches Sozialgesetzbuch müs-
sen der Versorgung der Pflegebedürftigen
mit den zum täglichen Leben in einem
Privathaushalt erforderlichen hauswirt-
schaftlichen Hilfen, insbesondere der Zu-
bereitung von Mahlzeiten, dem Einkauf
von Waren des täglichen Lebens, der üb-
lichen Reinigung der Wohnräume und
dem sich Kümmern um die anfallende
Wäsche dienen. Dazu gehören nicht Leis-
tungen wie zum Beispiel die Instandhal-
tung von Gebäuden, die Pflege von Au-
ßenanlagen und Handwerkerleistungen.

§ 4

Anbieterinnen und Anbieter

(1) Anbieterinnen und Anbieter kön-
nen sein:

1. ambulante Pflegedienste, die nach 
§ 72 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch zugelassen sind,

Verordnung
über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung 

im Alltag nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 
(Pflegeunterstützungsverordnung – PfluV)*)

Vom 25. April 2018

*) FFN 93-47
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2. nichtgewerblich tätige juristische Per-
sonen, insbesondere freie Träger, Ein-
richtungen und Organisationen, die
qualifiziert ehrenamtlich Tätige als
leistungserbringende Personen ein-
setzen,

3. für Angebote nach § 45a Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 und 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch auch gewerblich Tätige
im Sinne des § 15 des Einkommens-
steuergesetzes und selbständig Täti-
ge im Sinne des § 18 des Einkom-
menssteuergesetzes mit mindestens
einer oder einem sozialversicherungs-
pflichtigen oder geringfügig Beschäf-
tigten nach § 8 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch,

4. für Angebote nach § 45a Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch auch qualifizierte Einzelperso-
nen, die ihre Leistungen im Rahmen
eines unmittelbaren Beschäftigungs-
verhältnisses bei der leistungsemp-
fangenden Person im häuslichen Be-
reich anbieten.

(2) Qualifiziert ehrenamtlich Tätige
nach Abs. 1 Nr. 2 dürfen keine regelhafte
Vergütung erhalten; die Erstattung der
entstehenden Aufwendungen und Ausla-
gen kann auch in Form einer Pauschale
erfolgen, deren Jahresbetrag die Ober-
grenze nach § 3 Nr. 26 des Einkommens-
steuergesetzes nicht überschreiten darf.

(3) Qualifiziert ehrenamtlich Tätige
nach Abs. 1 Nr. 2 und Einzelpersonen
nach Abs. 1 Nr. 4 dürfen mit der oder dem
Pflegebedürftigen weder bis zum zweiten
Grad verwandt oder verschwägert sein
noch mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
leben; die Regelung des § 11 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2787), in der jeweils geltenden Fassung
gilt entsprechend.

§ 5

Leistungserbringende Personen

(1) Leistungen im Rahmen eines Ange-
bots zur Unterstützung im Alltag können
durch Fachkräfte nach Abs. 2 und Perso-
nen mit einer Basisqualifikation, die min-
destens den Anforderungen nach Abs. 3
entspricht, erbracht werden (leistungser-
bringende Person). Darüber hinaus muss
sichergestellt sein, dass die leistungser-
bringenden Personen auch zielgruppen-
und angebotsspezifische Anforderungen
erfüllen können. Bei Anbietern nach § 4
Nr. 3 muss mindestens eine leistungser-
bringende Person Fachkraft sein, soweit
die verantwortliche Leitung keine Fach-
kraft ist.

(2) Fachkräfte sind insbesondere

1. Altenpflegerinnen und Altenpfleger,

2. Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger,

3. Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger,

4. Heilerziehungspflegerinnen und
Heilerziehungspfleger,

5. Erzieherinnen und Erzieher,

6. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter,

7. Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen,

8. Gerontologinnen und Gerontologen,

9. Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen,

10. bei Angeboten zur Entlastung im All-
tag nach § 45a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch auch
Familienpflegerinnen und Familien-
pfleger, Sozialassistentinnen und So-
zialassistenten sowie Hauswirtschaf-
terinnen und Hauswirtschafter.

Im Einzelfall können auch Personen in
entsprechenden Funktionen und Tätig-
keiten als Fachkräfte eingesetzt werden,
die über vergleichbare Kenntnisse und
Fähigkeiten und eine Basisqualifikation
nach Abs. 3 verfügen.

(3) Die Basisqualifikation muss

1. so konzipiert sein, dass sie die Kennt-
nisse und Fähigkeiten nach Maßgabe
der Anlage vermittelt,

2. mindestens 40 Unterrichtsstunden
umfassen, wovon höchstens zehn
Stunden innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem erstmaligen Einsatz ab-
solviert sein können, und

3. durch Fachkräfte nach Abs. 2 erfol-
gen.

Eine Qualifikation

1. als Altenpflegehelfer oder Altenpfle-
gehelferin,

2. als Krankenpflegehelfer oder Kran-
kenpflegehelferin,

3. nach den Richtlinien nach § 53c des
Elften Buches Sozialgesetzbuch

gilt als Basisqualifikation nach Satz 1.

§ 6

Konzept

Das Konzept muss die Angaben nach 
§ 45a Abs. 2 Satz 2 und 3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und darüber hi-
naus folgende Angaben enthalten:

1. bei Gruppenangeboten das vorgese-
hene Verhältnis von leistungserbrin-
genden und pflegebedürftigen Perso-
nen,

2. bei Anbieterinnen und Anbietern
nach § 4 Nr. 1 bis 3 Regelungen zum
Beschwerdemanagement und zu Kri-
seninterventionsmöglichkeiten.

§ 7

Qualitätssicherung

(1) Leistungserbringende Personen
müssen an Schulungen und Fortbildun-
gen, die auf das jeweilige Angebot und
die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet
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sind, im Umfang von mindestens acht Un-
terrichtsstunden jährlich teilnehmen.

(2) Bei Anbietern nach § 4 Nr. 1 bis 3
müssen die leistungserbringenden Perso-
nen, die keine Fachkräfte sind, durch
Fachkräfte fachlich und psychosozial an-
geleitet, begleitet und unterstützt werden.
Dies umfasst auch die Durchführung von
regelmäßigen Team- und Fallbesprechun-
gen mindestens alle sechs Wochen.

(3) Es ist sicherzustellen, dass sich die
leistungserbringenden und die leistungs-
empfangenden Personen sprachlich ver-
ständigen können.

§ 8

Leistungs- und Kostenübersicht

Für jedes Angebot muss die Anbieterin
oder der Anbieter eine Leistungs- und
Kostenübersicht erstellen, die folgende
Angaben zu enthalten hat:

1. Name und Kontaktdaten der Anbiete-
rin oder des Anbieters,

2. Zielgruppe, Häufigkeit und zeitlicher
Umfang des Leistungsangebots,

3. Inhalt des Leistungsangebots,

4. Preis der einzelnen Leistungen unter
Angabe etwaiger Fahrtkosten,

5. bei Gruppenangeboten Angaben zum
Ort der Leistungserbringung und zum
vorgesehenen Verhältnis von leis-
tungserbringenden Personen zu leis-
tungsempfangenden Personen,

6. Vertretungsregelungen für den Fall
der Abwesenheit.

Die Leistungs- und Kostenübersicht ist
der leistungsempfangenden Person vor
Vertragsschluss auszuhändigen.

§ 9

Anerkennungsverfahren

(1) Der Antrag auf Anerkennung ist
schriftlich oder in elektronischer Form zu
stellen. Mit dem Antrag sind Unterlagen
und Erklärungen zum Nachweis des Vor-
liegens der Voraussetzungen nach § 1
vorzulegen, insbesondere

1. eine Erklärung, dass für die leistungs-
erbringenden Personen und die Fach-
kräfte, die keine leistungserbringen-
den Personen sind, ein Führungs-
zeugnis nach § 30 des Bundeszentral-
registergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. September
1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732), oder
im Fall der Betreuung minderjähriger
oder behinderter Pflegebedürftiger
ein erweitertes Führungszeugnis
nach § 30a des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorliegt,

2. bei Anbietern nach § 4 Nr. 1 bis 3 das
Institutionskennzeichen nach § 293
des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch,

3. bei Anbietern nach § 4 Nr. 3

a) die Gewerbeanzeige nach § 14
Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung oder die Wirtschafts-Identifi-
kationsnummer nach § 139c der
Abgabenordnung und

b) eine Erklärung, dass das beschäf-
tigte Personal nach den sozialver-
sicherungsrechtlichen Bestimmun-
gen beschäftigt wird und die Re-
gelungen nach dem Mindestlohn-
gesetz vom 11. August 2014
(BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Juli 2017
(BGBl. I S. 2739), beachtet wer-
den,

4. bei Anbietern nach § 4 Nr. 4 die An-
meldung zur Sozialversicherung.

In den Fällen des Satz 2 Nr. 1 und 3
Buchst. b sind die entsprechenden Unter-
lagen auf Verlangen vorzulegen. Satz 2
gilt nicht für Nachweise, die von Anbie-
tern nach § 4 Nr. 1 bereits zum Abschluss
eines Versorgungsvertrages nach § 72 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch den Lan-
desverbänden der Pflegekassen in Hes-
sen vorgelegt wurden.

(2) Der Antrag kann nur bei einer zu-
ständigen Stelle nach § 11 gestellt wer-
den. Die Anerkennung kann befristet und
mit Auflagen verbunden werden.

§ 10

Erlöschen, Rücknahme und Widerruf

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn
das Angebot nicht mehr vorgehalten
wird.

(2) Die Anerkennung ist zurückzuneh-
men, wenn bekannt wird, dass bei ihrer
Erteilung eine Anerkennungsvorausset-
zung nach § 1 nicht vorlag.

(3) Die Anerkennung ist zu widerru-
fen, wenn eine Anerkennungsvorausset-
zung nach § 1 nicht mehr vorliegt. Die
Anerkennung kann widerrufen werden,
wenn eine Anbieterin oder ein Anbieter
in erheblicher Weise oder mehrfach den
Verpflichtungen nach den §§ 8 oder 12
Abs. 2 nicht nachgekommen ist.

(4) Das Erlöschen, die Rücknahme
oder der Widerruf einer Anerkennung ist
den Landesverbänden der Pflegekassen
in Hessen und dem Verband der Privaten
Krankenversicherung e.V. unverzüglich
mitzuteilen.

§ 11

Zuständigkeit

(1) Zuständige Behörde für die Aner-
kennung von Angeboten ist in den kreis-
freien Städten der Magistrat und in den
Landkreisen der Kreisausschuss.

(2) Örtlich zuständig ist der Magistrat
oder der Kreisausschuss, in dessen Gebiet
der Anbieter sein Angebot erbringen will.
Will der Anbieter sein Angebot in mehre-
ren Landkreisen oder kreisfreien Städten
erbringen ist der Magistrat oder Kreisaus-
schuss örtlich zuständig, in dessen Gebiet
der Anbieter seinen Sitz hat; Anbieter, die
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keinen Sitz in Hessen haben, entschei-
den, bei welchem nach Satz 1 örtlich zu-
ständigen Magistrat oder Kreisausschuss
der Anerkennungsantrag gestellt wird.

§ 12

Mitteilungspflichten, Tätigkeitsbericht

(1) Änderungen der tatsächlichen Um-
stände betreffend die Anerkennungsvo-
raussetzungen nach § 1 sind der zuständi-
gen Behörde unverzüglich mitzuteilen,
Änderungen der in Rechnung zu stellen-
den Kosten auch den leistungsempfan-
genden Personen.

(2) Der zuständigen Behörde ist jeweils
bis zum 30. April ein Tätigkeitsbericht
über das vorangegangene Kalenderjahr
vorzulegen, der Angaben zu den wesent-
lichen Anerkennungsvoraussetzungen
nach § 1 beinhaltet, insbesondere eine

Übersicht über die eingesetzten leistungs-
erbringenden Personen, die durchgeführ-
ten Fortbildungs- und Schulungsmaßnah-
men und die Zahl der leistungsempfan-
genden Personen.

§ 13

Überleitungsvorschrift

Eine Anerkennung als Angebot zur
Unterstützung im Alltag, die vor dem 
9. Mai 2018 erteilt wurde, gilt als Aner-
kennung nach dieser Verordnung.

§ 14

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Anlage (zu § 5 Abs. 3)

Der Basisqualifikation nach § 5 Abs. 3 muss ein Konzept zugrunde liegen, das die Vermitt-
lung insbesondere folgender Kenntnisse und Fähigkeiten beinhaltet:

1. Basiswissen über die Krankheits- und Behinderungsbilder und den Umgang mit den Pfle-
gebedürftigen,

2. Grundkenntnisse über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,

3. Grundkenntnisse über die angemessene Reaktion in Notfall- und Krisensituationen,

4. Wahrnehmung des sozialen Umfelds und des bestehenden Hilfe- und Unterstützungsbe-
darfs,

5. Erwerb von Handlungskompetenzen in Bezug auf das Einfühlen in die Erlebniswelt und
im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten,

6. Grundkenntnisse der besonderen Anforderung an die Kommunikation und den Umgang
mit Personen in der jeweiligen Zielgruppe, zum Beispiel im Umgang mit älteren pflege-
bedürftigen Personen, Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, Menschen
mit geistiger Behinderung, Menschen mit psychischer Erkrankung, pflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen,

7. Selbstmanagement und Reflexionskompetenz,

8. Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen, qualifiziert ehrenamtlich Tätigen und Pflegeperso-
nen,

9. Methoden und Möglichkeiten der Betreuung, Beschäftigung, Unterstützung und Beglei-
tung von Pflegebedürftigen,

10. Möglichkeiten der Konfliktlösung,

11. auf das Handlungsfeld abgestimmte wesentliche inhaltliche Grundsätze und

12. zusätzliche hauswirtschaftliche Kenntnisse und Kenntnisse in (Lebensmittel-)Hygiene
und Infektionsvermeidung, soweit dies für das jeweilige Angebot erforderlich ist.

Wiesbaden, den 25. April 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r
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